
Änderungen zur Entwässerungssatzung 
alt Änderungssatzung 

In seiner Sitzung am 12.01.2016 hat der Verwaltungsrat der Abwasser-
betrieb TEO AöR folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht 
aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), des Wasserhaushalts-
gesetzes des Bundes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585 ff.), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 320 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 
1474) sowie des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 (GV. 
NRW, S. 133), in Verbindung mit der Satzung der Stadt Telgte sowie 
der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen über die inter-
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Abwasserbetrieb TEO“ in 
der aktuell geltenden Fassung 

In seiner Sitzung am ... hat der Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb 
TEO AöR folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht aufgrund 
der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.08.2016 (BGBI. I  S. 1972), sowie des § 46 Abs. 2 LWG 
NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW  S. 
559 ff., der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – 
GV. NRW. S. 602 ff. – im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw 
NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes zur Änderung was-
ser- und wasserverbandsrechtlichen Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. 
NRW. S. 559 ff.) sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19.02.1997 (BGBI. I  S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 55 des 
Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBI. I S. 1666), in Verbindung mit der 
Satzung der Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel, Ostbe-
vern und Beelen über die interkommunale Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Abwasserbetrieb TEO“ in der aktuell geltenden Fassung 

 Artikel I 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Abwasserbetrieb TEO AöR 

umfasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Ein-
leiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Entsor-
gungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR anfallenden Abwas-
sers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. 
Der Umfang der Abwasserbeseitigungspflicht ist in § 53 Abs. 1 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Abwasserbetrieb TEO AöR 

umfasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Ein-
leiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Entsor-
gungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR anfallenden Abwas-
sers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. 
Der Umfang der Abwasserbeseitigungspflicht ist in § 46 Abs. 1 



Satz 2 Nr. 1 ff. LWG NRW geregelt. Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW geregelt. 

 Artikel II 
§ 2 

 
5. e) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung 

zählt die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gru-
ben, die in der Satzung  der Abwasserbetrieb TEO AöR über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Entsor-
gungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR geregelt ist. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
5. e) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung 

gehören Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die in der 
Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen im Entsorgungsgebiet der 
Abwasserbetrieb TEO AöR geregelt ist. 

 Artikel III 
§ 3 

Anschlussrecht 
 

(2) Der Anschluss des Niederschlagswassers ist nicht ausgeschlos-
sen, wenn die Abwasserbetrieb TEO AöR von der Möglichkeit 
des § 53 Abs. 3a Satz 2 LWG NRW Gebrauch macht. 

 

§ 3 
Anschlussrecht 

 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, so-

weit die Pflicht zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß 
§ 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des Grundstückes ob-
liegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten 
zugewiesen ist. 

 Artikel IV 
§ 4 

Begrenzung des Anschlussrechts 
 

(2) Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann den Anschluss versagen, 
wenn die Voraussetzungen des § 53 Abs. 4 Satz 1 LWG NRW 
zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der 
Abwasserbetrieb TEO AöR auf den privaten Grundstückseigen-
tümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. Wenn der An-
schluss eines Grundstückes aus technischen, betrieblichen, to-
pografischen oder ähnlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet, besondere Maßnahmen erfordert oder besondere Auf-
wendungen oder Kosten verursacht, kann die Abwasserbetrieb 
TEO AöR ebenso den Anschluss versagen. Beides gilt nicht, 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(2) Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann den Anschluss versagen, 

wenn die zuständige Behörde unter den Voraussetzungen des § 
49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht auf 
Antrag der Abwasserbetrieb TEO AöR auf den privaten Grund-
stückseigentümer übertragen hat. Wenn der Anschluss eines 
Grundstückes aus technischen, betrieblichen, topografischen o-
der ähnlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet, be-
sondere Maßnahmen erfordert oder besondere Aufwendungen 
oder Kosten verursacht, kann die Abwasserbetrieb TEO AöR 
ebenso den Anschluss versagen. Beides gilt nicht, wenn sich der 



wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem 
Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Das Anschlussrecht erstreckt sich nicht auf Niederschlagswasser 

von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung des Nie-
derschlagswassers gemäß § 53 Absatz 3a Satz 1 LWG dem Ei-
gentümer des Grundstücks obliegt. 

 
(4) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Abwasserbetrieb 

TEO AöR von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 

Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss 
verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Abwasserbetrieb 

TEO AöR von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist und die 
Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf 
einen  Dritten übertragen wurde. 

 Artikel V 
§ 6 

Begrenzung des Benutzungsrechts 
 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht ein-

geleitet werden: 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser,  

 
(6) Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann auf Antrag befristete, jeder-

zeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen der Absät-
ze 2 bis 5 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte 
Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann 
die Abwasserbetrieb TEO AöR auf Antrag zulassen, dass Grund-, 
Drainage- und Kühlwasser der Abwasseranlage zugeführt wird. 
Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der Abwasserbe-
trieb TEO AöR verlangten Nachweise beizufügen.  

§ 6 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht ein-

geleitet werden: 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, 
wie z.B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG) 

 
(6) Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann auf Antrag befristete,  jeder-

zeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen der Absät-
ze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte 
Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann 
die Abwasserbetrieb TEO AöR auf Antrag zulassen, dass Grund-, 
Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z.B. wild ab-
fließendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt 
wird. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der Abwas-
serbetrieb TEO AöR verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(9) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, 

in die öffentliche Abwasseranlage besteht nicht. Dieses gilt auch 
für den Fall, dass die zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 
WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt. 



 Artikel VI 

§ 7 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
4) Die Abscheider und deren Betrieb müssen dem Stand der Tech-

nik entsprechen. Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann darüber 
hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum 
Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 

§ 7 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und de-

ren Betrieb müssen dem Stand der Technik und den rechtlichen 
Anforderungen entsprechen. Die Abwasserbetrieb TEO AöR 
kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies 
im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erfor-
derlich ist. 

 Artikel VII 
§ 8 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen 
in dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1c LWG NRW  an 
die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser 
auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in 

dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück 
anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) 
in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungs-
zwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 
1c LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in 

§ 51 Abs. 2 Satz 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser oder für zur 
Wärmegewinnung benutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen 
dieser Voraussetzungen ist der Abwasserbetrieb TEO AöR nach-
zuweisen. 

§ 8 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen 

in dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW an die öffent-
liche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem 
Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in 

dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück 
anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) 
in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungs-
zwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in 

§ 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen 
für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser oder 
für zur Wärmegewinnung benutztes Abwasser vorliegen. Das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Abwasserbetrieb TEO 
AöR nachzuweisen. 



(8) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für Nie-
derschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 3 Abs. 2 
dieser Satzung. 

 
(9) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das 

Schmutz- und das Niederschlagswasser den jeweils dafür be-
stimmten Anlagen zuzuführen.  

 Artikel VIII 

§9 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutz-

wasser 
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit 
werden, wenn ein besonders begründetes Interesse an einer an-
derweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers 
besteht und – insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis – nachgewiesen werden kann, dass eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 

 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt 

nicht vor, wenn die anderweitige Beseitigung oder Verwertung 
des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, Gebühren zu 
sparen. 

§9 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutz-

wasser 
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit 
werden, wenn ihm die Abwasserbeseitigungspflicht durch die zu-
ständige Behörde ganz oder teilweise übertragen worden ist, ein 
besonders begründetes Interesse an einer anderweitigen Beseiti-
gung oder Verwertung des Schmutzwassers besteht und – insbe-
sondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis – 
nachgewiesen werden kann, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist 

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwas-

sers um Schmutzwassergebühren zu sparen, begründet keinen 
Anspruch auf Befreiung. 

 Artikel IV 



§ 10 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
(1) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf 

seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als 
Brauchwasser, so hat er dies bei der Abwasserbetrieb TEO AöR 
anzuzeigen. Für die Anzeige ist der entsprechende Vordruck 
„Flächenermittlung für Niederschlagswasser“ der Abwasserbe-
trieb TEO AöR zu verwenden. Die Abwasserbetrieb TEO AöR 
verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwendeten 
Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW, 
wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswas-
sers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an 
den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung 
von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausge-
schlossen werden kann. Ein Verzicht auf die Abwasserüberlas-
sung kommt nach § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW nur bei sol-
chen Grundstücken in Betracht, die bereits an die öffentliche Ab-
wasserkanalisation angeschlossen sind. 

§ 10 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
(1) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf 

seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als 
Brauchwasser, so hat er dies bei der Abwasserbetrieb TEO AöR 
anzuzeigen. Für die Anzeige ist der entsprechende Vordruck 
„Flächenermittlung für Niederschlagswasser“ der Abwasserbe-
trieb TEO AöR zu verwenden. Die Abwasserbetrieb TEO AöR 
kann ihn in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 
Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des verwendeten 
Niederschlagswassers freistellen, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück si-
chergestellt ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal be-
steht, so dass eine Überschwemmung von Nachbar-
Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen wer-
den kann. 

 Artikel X 

§ 12 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer ei-

genen Anschlussleitung und ohne technischen Zusammenhang 
mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grund-
stück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine 
Anschlussleitung für Schmutz- und für Niederschlagswasser her-
zustellen. Zusätzliche Anschlussleitungen müssen von der Ab-
wasserbetrieb TEO AöR genehmigt werden.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Ab-

wasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er 

§ 12 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer ei-

genen Anschlussleitung und ohne technischen Zusammenhang 
mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grund-
stück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine 
Anschlussleitung für Schmutz- und für Niederschlagswasser her-
zustellen. Im Trennsystem sind für Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser jeweils getrennte Einsteigeschächte, Inspektions-
öffnungen oder Kombi-Schächte vorzusehen. Die näheren Ein-
zelheiten ergeben sich aus § 12 Abs. 4 dieser Satzung. Zusätzli-
che Anschlussleitungen müssen von der Abwasserbetrieb TEO 



Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die 
Straßenoberkante) durch funktionstüchtige Rückstausicherungen 
gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzu-
bauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 

Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten 
Kontrollschacht auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäu-
des, an der Grundstücksgrenze, einzubauen bzw. im Gebiet der 
Gemeinde Ostbevern den entsprechenden Einbau zu dulden. 
Wird die Anschlussleitung erneuert oder verändert, so hat der 
Grundstückseigentümer nachträglich einen Kontrollschacht auf 
seinem Grundstück erstmals einzubauen, bzw. im Gebiet der 
Gemeinde Ostbevern den entsprechenden Einbau zu dulden, 
wenn dieser zuvor nicht eingebaut worden war. In Ausnahmefäl-
len kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Errich-
tung eines Kontrollschachtes außerhalb des Gebäudes abgese-
hen werden. Der Kontrollschacht muss jederzeit frei zugänglich 
und zu öffnen sein. Eine Überbauung, Übererdung oder Bepflan-
zung des Kontrollschachtes ist unzulässig. 

 
(6) Die Herstellung, Beseitigung, Erneuerung und Veränderung so-

wie die laufende Unter-haltung der haustechnischen Abwasseran-
lagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließen-
den Grundstück bis zur öffentlichen Abwasseranlage führt der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle 

zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Abwasserbetrieb 
TEO AöR von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemä-
ßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb 
einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der Grundstücks-
eigentümer.  

(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine 
gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die Benut-

AöR genehmigt werden. Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann den 
Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentli-
che Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens 
nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Ab-

wasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er 
Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die 
Straßenoberkante) durch funktionstüchtige sowie geeignete  
Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit 
zugänglich sein und so errichtet und betrieben werden, dass eine 
Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit 
der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 

Grundstück hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung des 
§ 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVo Abw NRW einen geeigneten Kontroll-
schacht auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes, an der 
Grundstücksgrenze, einzubauen bzw. im Gebiet der Gemeinde 
Ostbevern den entsprechenden Einbau zu dulden. Wird die An-
schlussleitung erneuert oder verändert, so hat der Grundstücks-
eigentümer nachträglich einen Kontrollschacht auf seinem 
Grundstück erstmals einzubauen, bzw. im Gebiet der Gemeinde 
Ostbevern den entsprechenden Einbau zu dulden, wenn dieser 
zuvor nicht eingebaut worden war. In Ausnahmefällen kann auf 
Antrag des Grundstückseigentümers von der Errichtung eines 
Kontrollschachtes außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. 
Der Kontrollschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen 
sein. Eine Überbauung, Übererdung oder Bepflanzung des Kon-
trollschachtes ist unzulässig. 

 
(6) Die Herstellung, Beseitigung, Erneuerung und Veränderung so-

wie die laufende Unter-haltung der haustechnischen Abwasser-
anlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschlie-



zungs- und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch ab-
zusichern und mit dem Entwässerungsantrag vorzulegen. 

 
 

ßenden Grundstück bis zur öffentlichen Abwasseranlage führt der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausan-
schlussleitung ist in Abstimmung mit der Abwasserbetrieb TEO 
AöR zu erstellen. 

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle 

zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Abwasserbetrieb 
TEO AöR von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemä-
ßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb 
einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der Grundstücks-
eigentümer. Die Hebeanlage muss so errichtet und betrieben 
werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustands und der 
Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine 

gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Der Antrag 
wird insbesondere unter Berücksichtigung der Regelung in § 46 
Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann abgelehnt, wenn die Leitungs-, 
Benutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch eine im Grund-
buch eingetragene Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert 
worden sind. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind ding-
lich im Grundbuch abzusichern und mit dem Entwässerungsan-
trag vorzulegen. 

 
(11) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseran-

lage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorge-
nommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für ei-
nen späteren Anschluss in Abstimmung mit der Abwasserbetrieb 
TEO AöR  auf seine Kosten vorzubereiten. 

 Artikel XI 



§ 15 
Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserlei-

tungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwas-
seranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 
Abw NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind so zu errichten 
und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbesei-
tigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht  gegenüber der 
Abwasserbetrieb TEO AöR. 

 

§ 15 
Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasser-

leitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Ab-
wasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind ge-
mäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abw. 1 SÜWVO 
Abw NRW so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforde-
rungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüber-
lassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Abwasser-
betrieb TEO AöR. 

 Artikel XII 

§ 16 
Abwasserinformationssystem 

 
(1) Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Abwasserbetrieb 

TEO AöR Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, 
den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu 
erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirektein-
leitungen im Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW handelt, 
genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides 
der zuständigen Wasserbehörde 

§ 16 
Abwasserinformationssystem 

 
(1) Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Abwasserbetrieb 

TEO AöR Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, 
den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu 
erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirektein-
leitungen im Sinne des § 58 WHG und § 58 LWG NRW handelt, 
genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides 
der zuständigen Wasserbehörde 

 Artikel XIII 

§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist  verpflichtet, der Abwasserbetrieb 

TEO AöR auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erfor-
derlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechni-
schen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu ertei-
len. 

§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW 

i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet, der Abwasserbetrieb TEO 
AöR auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderli-
chen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 



 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Abwas-

serbetrieb TEO AöR unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch 
Umstände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der öffentlichen 
Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstop-
fungen von Abwasserleitungen), 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu 
geraten drohen, die den Anforderungen nach § 7 nicht ent-
sprechen, 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich 
ändert, 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 zugrunde liegenden Daten 
erheblich ändern,  

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und 
Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Abwasserbetrieb TEO AöR und Beauftragte der 

Abwasserbetrieb TEO AöR mit Berechtigungsausweis sind be-
rechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit 
dieses zum Zweck der Erfüllung der öffentlichen Abwasserbesei-
tigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten 
von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt 
zu allen Anlagenteilen auf den angeschlossenen Grundstücken 
zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt auch für Anlagen zur Ab-
leitung von Abwasser, das der Abwasserbetrieb TEO AöR zu 
überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten  sind zu be-
achten. 

(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Abwas-
serbetrieb TEO AöR unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 

 
1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch 

Umstände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der öffentlichen 
Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstop-
fungen von Abwasserleitungen), 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu 
geraten drohen, die den Anforderungen nach § 7 nicht ent-
sprechen, 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich 
ändert, 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 zugrunde liegenden Daten 
erheblich ändern oder 

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und 
Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Abwasserbetrieb TEO AöR und Beauftragte der 

Abwasserbetrieb TEO AöR mit Berechtigungsausweis sind be-
rechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit 
dieses zum Zweck der Erfüllung der öffentlichen Abwasserbesei-
tigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten 
von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt 
zu allen Anlagenteilen auf den angeschlossenen Grundstücken 
zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 
LWG auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Ab-
wasserbetrieb TEO AöR zu überlassen ist. Die Grundrechte der 
Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der 
Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG 
(Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die Abwasserbeseiti-
gungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW ein-
geschränkt. 

 Artikel XIV 



§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 können. mit 

einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 können gemäß 

§ 7 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 17 OWiG mit einer Geldbuße bis 
1.000 € geahndet werden.  

 Artikel XV 
§ 23 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) vom 13.12.2013 in der Fassung der 1. Ände-
rung vom 17.12.2014 für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb 
TEO AöR tritt gleichzeitig außer Kraft. 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

 


